
Das Regierungspräsidium Gießen 
 

 

stellt zum 1. Oktober 2022 
 
 

2 Technische Referendare / Technische Referendarinnen (m/w/d) 
 
 
in den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des höheren technischen Dienstes des 
Landes Hessen im Bereich der Arbeitsschutzverwaltung ein. Die Ausbildung erfolgt in 
der Abteilung II „Arbeitsschutz und Inneres“ an den Standorten Gießen und Hadamar. 
 
Der Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des höheren technischen Dienstes soll der Um-
setzung des im wissenschaftlichen Studiums erworbenen Wissens in die Behördenpraxis 
des technischen Arbeitsschutzes dienen und dauert 24 Monate, wird im Beamtenverhält-
nis auf Widerruf abgeleistet und endet mit einer Laufbahnprüfung (Große Staatsprüfung). 
Eine anschließende Übernahme ist beabsichtigt, kann jedoch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht zugesagt werden. Die anschließende Übernahme kann je nach Bedarf am 
Standort Gießen oder Hadamar erfolgen. Während des Vorbereitungsdienstes werden 
Anwärterbezüge und zusätzlich monatlich ein Anwärtersonderzuschlag in Höhe von 70 % 
des Anwärtergrundgehaltes nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Hessischen 
Besoldungsgesetzes gewährt. 
 
Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, auf eine spätere verantwortungsvolle und eigen-
ständige Tätigkeit in einer technischen Verwaltung vorzubereiten. In der Ausbildung wer-
den insbesondere die theoretischen Kenntnisse im Arbeitsschutz-, technischen Verbrau-
cherschutz und im Verwaltungsrecht in verschiedenen Lehrgängen und Blockseminaren, 
auch außerhalb der Dienststelle, vermittelt. Darüber hinaus werden Kenntnisse im öffentli-
chen Dienstrecht, im Haushaltsrecht sowie für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben 
vermittelt. Die praktische Ausbildung erfolgt überwiegend in den Arbeitsschutzfachdezer-
nat der Abteilung II „Arbeitsschutz und Inneres“. 
 
Beim Regierungspräsidium Gießen arbeiten Sie in gesellschaftlich wichtigen Bereichen 
mit vielfältigen Aufgabenstellungen und einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Neben 
dem Landesticket zur kostenlosen Nutzung des hessenweiten ÖPNV und den Vorteilen 
flexibler Arbeitszeitgestaltung erwarten Sie ein gutes Betriebsklima sowie die Vorteile ei-
nes betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat 
bei uns hohe Priorität. Das Regierungspräsidium Gießen wurde wiederholt mit dem Güte-
siegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. 
 
Persönliche und fachliche Anforderungen:  
 
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschul- oder Universi-
tätsstudium (Diplom oder Master) in einem für den höheren technischen Dienst in der Ar-
beitsschutzverwaltung geeigneten technischen Studiengang vorzugsweise in der Fach-
richtung: Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Umwelt-, Hygiene- und Si-
cherheitsingenieurwesen, Sicherheitstechnik, Mechatronik, Verfahrenstechnik oder Che-
mie. 
 
Der Studienabschluss muss bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist vorliegen. 
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Das Höchstalter beträgt 40 Jahre (am 01.10.2022). Dies gilt nicht für Inhaberinnen und 
Inhaber eines Eingliederungs- oder Zulassungsscheins und in den Fällen des § 7 Abs. 8 
des Soldatenversorgungsgesetzes.  
 
Da ein Beamtenverhältnis begründet werden soll, müssen die Voraussetzungen bezüglich 
der zulässigen Staatsangehörigkeiten für die Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 7 
des Beamtenstatusgesetzes vorliegen.  
 
 
Weitere fakultative Anforderungsmerkmale sind: 

  

 Fähigkeit zu zielorientiertem Denken und Handeln bei hoher Leistungsbereitschaft 

und Motivation 

 Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreude 

 Teamfähigkeit 

 Hohe Sozialkompetenz, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit 

 Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 Von Vorteil sind Berufserfahrung aus fachbezogenen praktischen Berufstätigkeiten 

 Bereitschaft zum Außendienst, uneingeschränkte Außendiensttauglichkeit (u. a. 
auch die körperliche Eignung alle Arbeitsplätze in Betriebsstätten überprüfen zu 
können) und der Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B  

 
Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Im Ehrenamt oder bei der Wahr-
nehmung von Familienaufgaben erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten können gege-
benenfalls im Rahmen von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung positiv berück-
sichtigt werden, wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit dienlich sind. Bewerbungen von 
Bewerbern (m/w/d), die sich ehrenamtlich betätigen, werden ebenso begrüßt, wie die Be-
werbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. 
 

Die Dienststelle ist aufgrund ihres Frauenförderplans zur Erhöhung des Frauenanteils 

verpflichtet. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. 

 

Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden im Rahmen der geltenden Best-

immungen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Für Rückfragen zu Inhalten der Ausbildung steht Ihnen Frau Dr. Weigand (Fachdezernat) 
unter Tel.: 0641/303-3270 gerne zur Verfügung. Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren 
können Sie sich an Herr Bayer (Personaldezernat), Tel.: 0641/303-2022, wenden. 
 

Haben wir Ihr Interesse für eine Herausforderung in einem staatlichen Überwachungsbe-

reich geweckt? 

 

Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 24. April 2022 über 
 

https://stellensuche.hessen.de 
(Referenzcode 50135791_0002). 

 
Sollten Sie bereits beim Land Hessen beschäftigt sein, dann bewerben Sie sich bitte über 
das Serviceportal (Referenzcode 50135791_0001). 
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Die üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Kopien von Schul- und 
Hochschulabschluss, Praktikumsnachweise, Ausbildungsnachweise, Nachweise der im 
Studium belegten Module/Fächer sowie ggf. Arbeitszeugnisse – deutschsprachig bzw. in 
deutscher Übersetzung) bitte ich innerhalb des Bewerbungsvorganges dort hoch zu la-
den. 
 
Wir bitten Sie ausschließlich, das elektronische Bewerbungsverfahren zu nutzen 
und von Bewerbungen auf dem Postweg oder per E-Mail abzusehen. 
 
Sollten dennoch Bewerbungen auf dem Postweg bei uns eingehen, werden diese nach 
Abschluss des Verfahrens aus Gründen des Verwaltungsaufwandes und der damit ver-
bundenen Kosten nicht zurückgeschickt, es sei denn der Bewerbung lag ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag bei. 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Rößler 
Regierungsvizepräsident 
 

 


